
Nach §18a des PflSchG genehmigte Anwendungen: 
 
Anwendungs-
bereich 

Schädling  (max. Zahl 
der Anwendungen je 
Vegetationsperiode) 

Anwendungs-
zeitpunkt 

Aufwandmenge, 
Konzentration 

Bemerkungen 

Freiland   

Weinbau:            
- Weinrebe in   
 Rebschulen,  
 Muttergärten         

Reblaus (2)                   - bei Befallsbeginn    
- 2 Laubblätter entfaltet bis 
 „Gescheine“ (Inflores- 
- Junglarven 

3 l/ha Spritzen im 
Abstand von 7 bis 
10 Tage  

 


